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European Union Police Mission
Bosnien und Herzegowina

Missionsbeschreibung:Missionsbeschreibung:Missionsbeschreibung:  
Die Mission unterstützt den Aufbau einer unabhängigen 
Polizei mit dem Langzeitziel der vollständigen Integration 
von BuH in die EU. Dieses Ziel soll durch Erfüllung folgender 
sechs Aufgaben erreicht werden: 
• Stärkung der Qualität und Leistungsfähigkeit         

Strafverfolgungsbehörden beim Kampf gegen die
Organisierte Kriminalität und Korruption, 

• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von
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• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von 
Ermittlungen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität  
und Korruption mit einem systematischen Ansatz,

• Unterstützung und Förderung des Aufbaus 
Kriminalermittlungskompetenzen in Bosnien-Herzegowina,

• Steigerung der Zusammenarbeit von Polizei und 
Staatsanwaltschaft, 

• Stärkung der Zusammenarbeit im Justizvollzugsbereich 
d

• Unterstützung bei der Planung und Durchführung von 
Ermittlungen im Kampf gegen die organisierte Kriminalität  
und Korruption mit einem systematischen Ansatz,

• Unterstützung und Förderung des Aufbaus 
Kriminalermittlungskompetenzen in Bosnien-Herzegowina,

• Steigerung der Zusammenarbeit von Polizei und 
Staatsanwaltschaft, 

• Stärkung der Zusammenarbeit im Justizvollzugsbereich 
d

durch Beratung, Anleitung 
und
Kontrolle der mittleren und
höheren Führungsebene

und
• Mitwirkung bei der Sicherstellung angemessener 

Standards im Bereich der Verantwortlichkeiten.

mehr Info: www.eupm.org
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Rechtsgrundlagen:
Bereitschaftserklärung des Allgemeinen Rates der EU zur
Übernahme der Mission in Bosnien-Herzegowina vom 18. Februar 2002
Kabinettbeschluss vom 31. Oktober 2002 
Verwendung gem. § 8 Abs. 1 BPolG
unbewaffnet/ohne Exekutivbefugnisse
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Führung und Arbeitsgebiete

Führung:Führung:
Head of Mission (HoM): Stefan Feller  (DEU)
Internationale Polizeistärke: 87 Polizisten 

DEU- Polizeikontingent: 9 Polizisten

Haupteinsatzgebiete in allen Stäben derHaupteinsatzgebiete in allen Stäben derHaupteinsatzgebiete in allen Stäben der

• staatlichen Polizeibehörden

• der SIPA (vergl. BKA)

• Grenzpolizei

•      Polizeibehörden auf  Ethnien und 
Kantonsebene
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Arbeitsfelder:

• Beratung der Führungskräfte im täglichen Dienst

• Beobachtung der Ermittlungen im OK-Bereich und der

Schwerstkriminalität

• Beratung/Begleitung bei der Entwicklung und Implementierung
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von Struktur- und Organisationsveränderungen, Personalkonzepten 
sowie von Projekten

• Zusammenarbeit mit nationalen und internationalen

Organisationen und EUFOR

• Beratung bei der Durchführung polizeilicher Einsätze
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Landeskunde

Hauptstadt Sarajevo
Fläche ca. 51.129 qkm
Einwohner ca. 4,5 Mio.
Ethnien 48 % MuslimeEthnien 48 % Muslime
34%Serbisch/Orthodoxe
16 % Katholiken
Sprache Bosnisch/Serbisch/Kroatisch
Währung Konvertierbare Mark (KM) 100 Fenniga

mehr Info: www.auswärtigesamt.de

Bosnien und Herzegowina ist ein Staat in Südosteuropa. Die unabhängige 
Republik ging 1992 aus der jugoslawischen Teilrepublik Bosnien und 
Herzegowina hervor und hat wie diese fast dieselben Grenzen, die das
österreichisch-ungarische Okkupationsgebiet Bosnien und Herzegowina 
1878 auf dem Berliner Kongress erhielt. 
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Bosnien und Herzegowina besteht seit dem Dayton - Vertrag aus zwei 
weitgehend autonomen Entitäten, der Förderation und der Republika 
Srpska, sowie dem Sonderverwaltungsgebiet Brcko-Distrikt.
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